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Etnrückung ins Protokoll, und Mittheilung an den

Senat. Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft,

deren Inhalt sogleich einmüthig beschlossen wird:

Das Volljichunqsdirettorülm der helvetischen
einen und unthn baren Republik an die

ges Mvenden R» the.

Bürger Gesczgeber!
Der Regierungssi tthalter des Kantons Schaff-

Hausen, gegenwärtig in Diessrnhofen, fragt an, vor
welchen Gerichtshof die bei der ersten Instanz durch
das Gericht zu Diess.nhs-e > abgesprochenen Rechts-
f.ille und die hoher» Cri ijnalsachen, bis zur Wieder-
Herstellung der Communikation mit Schasshauscn, ge-
bracht werden müssen? Dieß ist ein Gegenstand der

Gesezgebung, dessen Bestimmung Ihnen zukommtrDas
Vollzichungsdirektorimn glaubt, das Tribunal vom
Kanton Thurgau, das dem Distrikt Diessenhofcn am
nächsten gelegen ist, könne für die dortigen Rechtsan-
gehörige am tauglichsten seyn.

Indem es ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gegen-
stand zn richten sucht, so ladet es sie ein, ihn in Er-
wagulig zu ziehen, und nach erklärter Dringlichkeit
darüber zu berathschlagen..

Republikanischer Gruß.

Der P.äsident des vollziehenden Direktoriums,
Ochs.

Im Namen des Direkccriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
(Die Fortsetzung folgt).

Vollzieh un g 6 direkto riu m.

Das Vollzichungsdirettorium der helvetischen
emeu und untheilbaren Republik.

Nach Anhörung des Berichtes seines Kriegsm«-
nisters über die Verwirrung, welche bei dem Rech-
nungsweftn der Lebensrnitteln, die Vertheilung der
Rationen unter solche Militärs verursacht, die einzeln
reisen, um sich wieder zu ihrem Corps zu verfügen;
in Betrachtung daß die Bons nicht woSl könnten
auf befriedigende Weise bescheinigt werden;

beschließt:
1) Alle auf obige Art einzeln reisende Militärs ver-

köstigen sich unterwegs selbst, vermittelst drei
Schweizersols, oder 6 Kreutzer für die Stunde.

2) Bezahlt wird ihnen dieses Geld, und auf ihren

Reisezedel eingeschrieben, von der VerwaltungS-
Kammer desjenigen Kantons, design Hauptort
sich solcher Gestalt' auf ihrem Marsche befindet,
daß er von dem Hauptsrte, aus welchem sie
kommen, bis zu demjenigen, wo sie hinzielen,
ohngefehr gleich weit entfernt ist.

5) Der Kriegsminist r ist beauftragt, diesen gegen-
wattigen Beschluß zu vollziehen. Eine hinläng-
liehe Anzahl Exemplare soll gedruckt, und den
Authoritaten jedes Kantons, so wie auch den
Militarcorps zugeschickt werden.

Also beschlossen îuzern den sa. April, i?9?.
Der Präsident des vollziehend^wDnektoriums,

B a y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

M o u s s o ».

Dem Original gleichlautend,
Der Interims - Verwalter des Keiegsministeriums.

L a n t h e r.
Durch den Kriegsminister,

Io m i ni, Chef des Secretariats.

Ministerium der Künste und Wis-
senschaften.

Oeffeiitlicher Unterricht.
6.

Auszug aus dem Bericht des Erziehungs-
rarhs des Kantons Argau, d. d. 9. Merz

-1799.
Gleich nach unsrer Ernennung wählten wir für

jeden, der 5 Distrikte unsers Kantons, einen Schul-
Inspektor nebst deren Guppleanten, und waren glüfi»
lich genug, die dazu erfoderliche Zahl einsichtsvoller
und thätiger Männer zn finden. Mit diesen vereinigt
machten wir uns in einer öffentlichen Sitzung teier-
lich anheischig, das uns anvertraute Geschäft nach
bestem Wissen und Gewissen zu befördern, und die
Theilnahme und Mithülfe unsrer Mitbürger wurde»
durch kraftvolle Vortrage rege gemacht.

Allerforderst mußten wir nun eine vollständige
und genaue Kenntniß der Schulen unsers Kantons
zu erlangen suchen. Mir entwarfen zu diesem Eick>e

hin eine Reche von Fragen, nach denen dieft-ben
sollen beschrieben-werden. (Fragen über den Zustand
der Schulen im Kanron Aargau, 14 Seilen in 8.)
Nachdem diese Fragen Ihren Beifall erhalten hatten,
wurde die Ausführung den Inspektoren übergeben,
die sich noch zugleich durch die eigene Besuchung der
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